
Allgemeines (öffentliches) Verfahrensverzeichnis 
gemäß § 4 e Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)  

Das BDSG schreibt im § 4 g vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz Jedermann in geeigneter Weise die folgenden 
Angaben entsprechend § 4 e verfügbar zu machen hat. 

 

1. Name der verantwortlichen Stelle: 

MEDITÜV GmbH & Co. KG  (nachfolgend MEDITÜV) 

2. Vorstände / Geschäftsführungen: 

Die Geschäftsführung erfolgt durch die MEDITÜV Verwaltungsgesellschaft mbH, ver-
treten durch deren Geschäftsführer Dr. Stephan Hübner und Hr. Jörgen Wehrenberg. 

3. Beauftragte Leiter der Datenverarbeitung: 

• Herr Hans-Ullrich Deichmüller, TÜV NORD Service GmbH & C. KG; Hr. Leroy 
Racette, Bereichsleiter ServE (EDV) 

• Herr Jörgen Wehrenberg ( Ansprechpartner und verantwortlich für die unterneh-
mensseitige Datenverarbeitung) 

4. Anschrift der verantwortlichen Stelle: 

Am TÜV 1, 30519 Hannover 

5. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung: 

MEDITÜV bietet Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) sowie ver-
wandter gesetzlicher Bestimmungen an. Welche Dienstleistung auch immer in An-
spruch genommen wird: Sie ist für den jeweiligen Privat- wie Geschäftskunden maß-
geschneidert und die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt ausschließ-
lich zur Ausübung der oben angegebenen, eigenen Zwecke (iSv § 28 BDSG). Hier-
bei wird nach folgenden Tätigkeitsfeldern unterschieden: 

• Arbeitsschutz 
Beurteilung von Arbeitsbedingungen, Gefährdungsbeurteilungen, Bewertung, Be-
gutachtung von Arbeitsstätten (ArbStättV), Beratung zum Einsatz von Körper-
schutzmitteln, Unfallanalysen und Auswertungen, Konzepte zur Unfallverhütung,  

• Arbeitssicherheit 
Betreuung und Beratung nach Arbeitssicherheitsgesetz, Stellung von Sicherheits-
fachkräften als überbetrieblicher Dienstleister, Erstellung von Gefährdungsbeur-
teilungen nach Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung, Unter-
stützung bei Unterweisungen, Unfallanalysen und Auswertungen, Konzepte zur 
Unfallverhütung. 

• Baustellenkoordination 
Übernahme der Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinators 
nach Baustellenverordnung sowohl für die Planungs- als auch für die Durchfüh-
rungsphase, Erstellen von SiGe-Plänen und Unterlagen nach § 3, Abs. 2 
BaustellV. 

• Arbeitsmedizin 
Betreuung und Beratung nach Arbeitssicherheitsgesetz, Stellung von Betriebsärz-



ten als überbetrieblicher Dienstleister, Unterstützung bei Gefährdungsbeurteilun-
gen nach Arbeitsschutzgesetz, Beratung zur Ergonomie, Hygiene und 
Biostoffverordnung, Unterstützung bei Unterweisungen, Beratung zum Einsatz 
von Körperschutzmitteln, Durchführung von Arbeitsmedizinischen und verwand-
ten Vorsorgen  (Gutachten, Verkehrs-, Sozial- und Umweltmedizin), Unterstüt-
zung im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). 

• BGM – Aufbau und Organisation eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, 
Beratung und Durchführung von Einzelmaßnahmen im BGM) 

Sinn und Zweck der Daten verarbeitenden Verfahren der MEDITÜV GmbH & Co. KG 
ist die Verwaltung von Kunden, Probanden, Personal, Geschäftspartnern, Lieferan-
ten und Interessenten. 

6. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen 
Daten oder Datenkategorien:  

Es werden im Wesentlichen zu folgenden Personengruppen personenbezogene Da-
ten erhoben, verarbeitet und genutzt: 

• Kundendaten (Identifikations-, Adress-, Vertragsstamm-, Vertragsabrechnungs-, 
Zahlungs-, Steuerungsdaten, Mitarbeiterdaten im Rahmen der Beratung zum Ar-
beitsschutz), 

• Interessentendaten (Dienstleistungs-, Vertragsinteresse-, Adressdaten), 
• Probandendaten im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge  
• Mitarbeiterdaten, Bewerberdaten (Personal-, Planungs-, Steuerungs-, Abrech-

nungsdaten), 
• Auskunftsangaben (von Dritten, aus öffentlichen Verzeichnissen, von Behörden, 

von Geschäftspartnern), 
• Vermieterdaten, Geschäftspartnerdaten (Identifikations-, Adress-, Vertrags-

stammdaten), 
• Lieferantendaten (Identifikations-, Adress-, Abrechnungs-, Funktionsdaten), 
• Freiwillige Angaben (Betroffener, juristischer Personen), 
• Nutzungs- und Verbindungsdaten (Informations-, Kommunikationssysteme). 

7. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt 
werden können: 

• Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher, vorrangiger Vorschriften er-
halten (Rentenversicherungs-, Sozialversicherungsträger, Krankenkassen, ...),  

• externe Auftragnehmer entsprechend § 11 BDSG sowie externe Stellen der TÜV 
NORD Gruppe zur Erfüllung der unter 5. genannten Zwecke. 

• Gesellschafter des MEDITÜV 
• Controlling der TÜV NORD AG / des GB-IS 
• Vorstand der TÜV NORD AG 
• TÜV NORD Service GmbH & Co. KG, die an der Ausführung und Erfüllung der 

jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt ist (z. B. Personalverwaltung, Giro- und 
Zahlungsverkehr, Rechnungswesen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung), 

• Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen, wie z. B. zur Entsorgung und Ver-
nichtung von Dokumenten und Datenträgern) entsprechend § 11 BDSG, 

• Externe Stellen (zur Erfüllung der unter Punkt 5 genannten Zwecke) 



Geschäftssitz der Empfänger ist die Bundesrepublik Deutschland. 

8. Regelfristen für die Löschung der Daten: 

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Fach-
abteilungen der verantwortlichen Stelle geben konkrete Anweisungen für vorgesehe-
ne Löschungsfristen aus. Hierbei werden auch satzungsmäßige oder vertragliche 
Fristen berücksichtigt. 

Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden personenbezogenen Daten 
gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind. Daten die hier-
von nicht berührt sind, werden gelöscht, wenn die unter 5. genannten Zweckbindun-
gen wegfallen. Darüber hinaus werden stets alle speziellen und relevanten Rechts-
vorschriften berücksichtigt. Hiervon betroffene Daten sind jedoch ggf. für den weite-
ren Aufbewahrungszeitraum gesperrt. 

Im Rahmen der allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen nach § 9 BDSG (Organisati-
onskontrolle) werden die Verarbeitungsroutinen, die das Löschen und Sperren von 
Daten zum Gegenstand haben, nachvollziehbar dokumentiert und beurteilt. 

9. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten: 

Weder zur Erfüllung von Vertragszwecken, eines vertragsähnlichen Vertrauensver-
hältnisses noch zur Betreuung des Betroffenen werden Daten in Drittstaaten übermit-
telt. 

Darüber hinaus ist keine Datenübermittlung in Drittstaaten geplant. 


